
Die Neuregelung der Behandlung einwilli-
gungsunfähiger Patienten gegen ihren na-
türlichen Willen im Betreuungsrecht, die
aufgrund mehrerer BGH-Entscheidungen
vom Sommer 2012 notwendig wurde,
hat im Januar 2013 sowohl den Bundestag
als auch den Bundesrat passiert. Entgegen
der früheren Fassung des §1906 BGB ist
nunmehr eine solche Behandlung unter
bestimmten Umständen explizit durch
das Betreuungsgericht genehmigungsfä-
hig. Der Gesetzgeber ist weitgehend den
Empfehlungen gefolgt, die eine gemeinsa-
me Task Force von BDK und ACKPA im
Herbst 2012 erarbeitet hat (http://www.
bdk-deutschland.de/aktuelles/aktuelles-
recht/612-stn-2012-10-28) und trägt da-
mit dem Umstand Rechnung, dass einwil-
ligungsunfähige Patienten sowohl ein
Recht auf Behandlung als auch ein Recht
auf Schutz vor Willkür und Missachtung
ihrer Wünsche haben. Deshalb ist das Ge-
nehmigungsverfahren aufwendig, es ist
die Bestellung eines Verfahrenspflegers
und die Erstellung eines Gutachtens durch
einen Arzt, der nicht in die Behandlung
des Patienten involviert ist, vorgeschrie-
ben. In dringlichen Fällen ist auch eine
vorläufige Genehmigung durch das Ge-
richt möglich.
Diese Neuregelung ist insgesamt begrü-
ßenswert, allerdings bleiben offene Fra-
gen. Unklar bleibt, in welchen Situationen
und auf welcher rechtlichen Grundlage im
Notfall auch ohne vorläufige richterliche
Genehmigung eine Behandlung gegen
den natürlichen Willen eines Patienten
möglich ist und unklar bleibt auch wie
widersprüchliche aktuelle und historische
(z.B. Patientenverfügung) Willensäuße-
rungen des Patienten rechtlich gegenei-
nander abgewogen werden sollen. Durch
das Junktim zwischen betreuungsrechtli-
cher Unterbringung und Behandlung ge-

gen den natürlichen Willen ist eine ent-
sprechende Behandlung einwilligungsun-
fähiger Patienten in somatischen Kran-
kenhäusern betreuungsrechtlich wahr-
scheinlich nicht genehmigungsfähig.
Unbeschadet der neuen betreuungsrecht-
lichen Regelungen muss dringend eine
Überarbeitung der Regelungen zur
Zwangsbehandlung in den Landespsy-
chiatrie- undMaßregelvollzugsgesetze er-
folgen, von denen mehrere vom Bundes-
verfassungsgericht für verfassungswidrig
erklärt wurden. BDK und ACKPA haben
diesbezüglich vorgeschlagen, bundesein-
heitliche Regeln zu finden, entweder im
Rahmen eines Bundesgesetzes oder durch
eine enge Absprache der Länder unterei-
nander.
Neue gesetzliche Regelungen sollen
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit
schaffen. Darüber hinaus muss aber die
lebhafte und kontroverse Diskussion, die
in den beiden letzten Jahren um Patien-
tenautonomie, Selbstbestimmtheit und
das Recht auf Behandlung begonnen hat,
auf moralischer, gesellschaftlicher und
fachlicher Ebene weitergeführt werden.
Ziel muss es sein, Zwangsmaßnahmen
auf ein Minimum zu reduzieren und
gleichzeitig den betroffenen einwilli-
gungsunfähigen Patienten ein Maximum
an Hilfe zuteil werden zu lassen, um ihr
Recht auf Leben, Gesundheit und körperli-
che Unversehrtheit zu schützen. Aus fach-
licher Sicht bedarf es klarer Standards zur
Erkennung von Einwilligungsunfähigkeit,
zur Behandlung einwilligungsunfähiger
Patienten gegen ihren natürlichen Willen
und zur Dokumentation dieser Behand-
lung. Es Bedarf aber auch wissenschaftli-
cher Daten in diesem Feld, weshalb ein
bundeseinheitliches Register zur Erfas-
sung von Zwangsmaßnahmen und -be-
handlungen eingerichtet werden sollte.

In diesem Register sollen in anonymisier-
ter, aber personenbezogener Weise nicht
nur Art und Umfang dieser Maßnahmen,
sondern auch ihre positiven und negati-
ven Folgen erfasst werden. Dieses Register
soll Maßnahmen in allen Krankenhäusern
sowie Pflege- und Betreuungseinrichtun-
gen erfassen. Zusätzlich müssen präven-
tive Ansätze zur Vermeidung der Entste-
hung von krankheitsbedingter Einwilli-
gungsunfähigkeit gestärkt werden, z.B.
durch Adherence- und Antistigmakampa-
gnen, Behandlungsvereinbarungen, offe-
ne Stationen, Deeskalationsschulungen in
Krankenhäusern, ausreichend ambulante
Behandlungsressourcen bis hin zum
Hometreatment, psychiatrische Konsiliar-
Liaisondienste in Krankenhäusern und
Heimen.
Die Mitteilungen der BDK in der Psychi-
atrischen Praxis werden seit nunmehr 15
Jahren von Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred Wol-
fersdorf als Herausgeber betreut. In dieser
Zeit waren die Mitteilungen stets eine
wichtige Informationsquelle für unsere
Mitglieder, nicht zuletzt deshalb, weil
Manfred Wolfersdorf immer Interessan-
tes aufspürte und die Hartnäckigkeit be-
saß, Autoren von der Notwendigkeit prä-
ziser Arbeit und rechtzeitiger Fertigstel-
lung ihrer Beiträge zu überzeugen. Man-
fred Wolfersdorf zieht sich nun von dieser
Aufgabe zurück, was uns Anlass ist, ihm
für die an dieser Stelle geleistete Arbeit
herzlich zu danken. Als Mitglied des Bei-
rats des Vorstands bleibt er der BDK wei-
ter treu. Die Herausgeberschaft unserer
Mitteilungen wird Herr Prof. Dr. Gerhard
Längle (gerhard.laengle@zfp-zentrum.de)
übernehmen.

Thomas Pollmächer,
Vorsitzender der BDK
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